
  

Jahresbericht Handlungsfelder 2019 
Senator für Inneres / Polizei 

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung:  
 
Bezeichnung der Maßnahme:    Lfd. Nr. S2 der Liste 
Verstärkung TKÜ 
 
Zielgruppe: 
Gefährder in Bremen 
 
Ergebnisse/Wirkungen (Was soll bewirkt werden?): 
Verbesserte Aufklärung von Straftaten und verbesserte Abwehr von Gefahren bei Gefährdern und 
relevanten Personen 
 

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung : Einheit Planwert 
2019 

IST  
2019 

wg. Geheimhaltungspflicht keine Kennzahl zu 
Aufklärung und Gefahrenabwehr möglich 

   

    
 

Programm / Produkt (Was wird angeboten?): 
Einführung der Telekommunikationsüberwachung (TKÜ) von Gefährdern und anderen relevanten 
Personen durch die Polizei als Standardmaßnahme auch ohne Strafverfolgung und der Einsatz von 
Fußfesseln bei Gefährdern nach Haftentlassung 
 

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung : Einheit Planwert 
2019 

IST  
2019 

wg. Geheimhaltungspflicht keine 
Kennzahlbenennung möglich 

   

    
 

Organisation/Prozesse (Wie erfolgt die Umsetzung?): 
Änderung des Bremischen Polizeigesetzes. Durchführung der Überwachungsmaßnahmen (TKÜ und 
Fussfessel) durch Niedersachsen bzw. Hessen. Beantragung, Auswertung, Kontrolle und 
Folgemaßnahmen durch Polizei Bremen. 
 

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung : Einheit Planwert 
2019 

IST 
2019 

Geplantes Inkrafttreten der Polizeigesetzänderung Datum  in 
Bearbeitung 

Geplanter Zeitpunkt der Vereinbarung mit Nds. 
bzw. Hessen 

Datum  in 
Bearbeitung 

Geplanter Beginn der technischen 
Überwachungsmaßnahmen 

Datum  in 
Bearbeitung 
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Sachstand zum Projektfortschritt: 
  
Die Gesetzesänderungen sind vorbereitet, eine Entscheidung steht noch aus.  
Die technische Umsetzung ist vorbereitet.  
Die konzeptionelle Vorbereitung ist erfolgt.  
Das Personal ist eingestellt und wird zweckentsprechend im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten 
eingesetzt. Die Fortführung der Finanzierung ist im Haushaltsentwurf 2020/2021 enthalten. 
Die projektbezogenen TKÜ-Maßnahmen können erst mit der Gesetzesänderung stattfinden, sodass bis 
dahin kein weiterer Sachkostenbedarf entsteht. 

 


